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BW 93/1 S
Ufg. Sailerbach

LW: 12,00 m

Br. zw. d. Geländern: 2,00 mLH:  ≥ 2,50 m

KrW.: 100 gon

Bau-km 59+437.9

BW 94
Übf. GVS Rosenheim - Neubeuern

LH:  ≥ 4,70 m
LW: 28,00 m + 28,00 m = 56,00 m

KrW.: 76.1 gon
Br. zw. d. Geländern: 10,10 m

Bau-km 60+247,7

BW 95
Ufg. Rohrdorfer Ache

LH:  ≥ 3,50 m
LW: 18,30 m

Br. zw. d. Geländern: 37,60 m

KrW.: 100 gon

Bau-km 60+511.1

BW 93
Ufg. Sailerbach

LW: 11,15 m

Br. zw. d. Geländern: 37,60 mLH:  ≥ 2,80 m

KrW.: 100 gon

Bau-km 59+437.9

Gemeinde Raubling

Gemeinde Neubeuern
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A1/W: 0,77 ha Waldersatz (Erstaufforstung)

A3/W: 2,96 ha Waldersatz (Erstaufforstung)

´© Bayerische Vermessungsverwaltung
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)

© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Legende

Hinweis: die hinterlegten Luftbilder entstammen der Befliegung von 2009

Legende

folgend farbig dargestellt sind hier nur die Waldbestände, die eine Beeinträchtigung (Versiegelung, Überbauung, vorübergehende Inanspruchnahme, Umwidmung) erfahren

Versiegelung von vorübergehend unbestockten Flächen (wie Kahlschläge und Lichtungen, kraut-
reiche Schlagfluren, Vorwald auf Schlagflächen) und von dem Wald gleichgestellten Flächen (wie
Waldwege und Lagerplätze, Waldblößen und Waldlichtungen)  

Straßenkörper (Gesamtheit der Straßenbestandteile) vor dem Ausbau (weiße Linie)

Straßenkörper (Gesamtheit der Straßenbestandteile) nach dem Ausbau

Grenze Wald/Nicht-Wald nach FStrG

Flächeninanspruchnahme von Wald nach WaldG durch:

Versiegelung von mit Waldbäumen bestockten Flächen nach WaldG 

Überbauung von mit Waldbäumen bestockten Flächen nach WaldG 

Überbauung von vorübergehend unbestockten Flächen (wie Kahlschläge und Lichtungen, kraut-
reiche Schlagfluren, Vorwald auf Schlagflächen) und von dem Wald gleichgestellten Flächen (wie
Waldwege und Lagerplätze, Waldblößen und Waldlichtungen)  

Hinweis: die hinterlegten Luftbilder entstammen der Befliegung von 2009

vorübergehende Inanspruchnahme von vorübergehend unbestockten Flächen (wie Kahlschläge und Lichtungen, kraut-
reiche Schlagfluren, Vorwald auf Schlagflächen) und von dem Wald gleichgestellten Flächen (wie Waldwege und
Lagerplätze, Waldblößen und Waldlichtungen) mit Wiederherstellung (kein dauerhafter Verlust von Wald nach WaldG)

vorübergehende Inanspruchnahme von mit Waldbäumen bestockten Flächen nach WaldG mit Wiederherstellung
(kein dauerhafter Verlust von Wald nach WaldG)

Waldersatzflächen (zugeordnet zu Maßnahmen: A1/W, A3/W, A4/W, A/W/FCS2, W1, W2, W3, W4, W5)

Erstaufforstung

Waldersatz auf Entsiegelungsflächen oder Straßennebenflächen, die nach dem Ausbau infolge Umwidmung/Einziehung
(§ 2 FStrG) außerhalb des Straßenkörpers liegen

Wiederherstellung von mit Waldbäumen bestockten, vorübergehend unbestockten und von dem Wald gleich-
gestellten Flächen außerhalb des Straßenkörpers nach vorhabenbedingter Geländeanpassung (Auftrag/Abtrag)
oder Bachverlegung

faktisch dauerhafter Verlust des Waldstatus von mit Waldbäumen bestockten, vorübergehend
unbestockten und von dem Wald gleichgestellten Flächen aufgrund der Lage innerhalb des geplanten
(zukünftigen) Straßenkörpers
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Bau-km 58+780 bis 68+145 
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 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf rote Darstellungen im Plan verzichtet. 

1. Tektur  vom 16.03.2020 
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